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(54) Reinigungsgerät

(57) Reinigungsgerät (1), umfassend einen Tragkör-
per (2) an dem ein in der Draufsicht sechseckig oder
zitrorrenförmig ausgebildeter Reinigungskörper (3) lös-

bar befestigbar ist, wobei der Tragkörper (2) einen Be-
grenzungsrand (4) aufweist, wobei der Reinigungskörper
(3) den Begrenzungsrand (4) des Tragkörpers (2) über-
ragt
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerät, um-
fassend einen an dem ein in der Draufsicht sechseckig
oder zitronenförmig ausgebildeten Tragkörper Reini-
gungskörper lösbar befestigbar ist, wobei der Tragkörper
einen Begrenzungsrand aufweist.

Stand der Technik

[0002] Derartige Reinigungsgeräte sind aus der DE
201 20 211 U1 bekannt. Das vorbekannte Reinigungs-
gerät weist einen plattenförmigen Tragkörper an dem auf
einer Seite Hafteleisten angeordnet sind, mittels derer
ein als Schwamm ausgebildeter Reinigungskörper lös-
bar an dem Tragkörper fixiert werden kann. Das vorbe-
kannte Reinigungsgerät findet seinen Einsatz vorwie-
gend bei der Reinigung von Scheiben von Kraftfahrzeu-
gen, die meistens konvex ausgebildet sind. Bei der Rei-
nigung von konkaven Flächen, beispielsweise im Sani-
tärbereich ist nachteilig, dass der Reinigungskörper im
Bereich des Begrenzungsrandes stark komprimiert wird
und der Begrenzungsrand des Tragkörpers mit der zu
reinigenden Fläche in Eingriff gelangen kann. Dabei kann
der zu reinigende Gegenstand beschädigt werden und
das Reinigungsergebnis verschlechtert sich.

Darstellung der Erfindung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Reinigungsgerät bereitzustellen, welches eine verbes-
serte Reinigungswirkung auf konkav ausgebildeten Flä-
chen aufweist.
[0004] Die Aufgabe wird mit den Merkmalen von An-
spruch 1 gelöst. Auf vorteilhafte Ausgestaltungen neh-
men die Unteransprüche Bezug.
[0005] Zur Lösung der Aufgabe überragt der Reini-
gungskörper den Begrenzungsrand des Tragkörpers.
Dabei ist der Reinigungskörper flexibel ausgebildet und
folgt dadurch der Kontur des zu reinigenden Gegenstan-
des. Der Begrenzungsrand kann dabei nicht mit dem zu
reinigenden Gegenstand in Berührung gelangen. Aller-
dings vergrößert sich im Bereich des Begrenzungsran-
des die Anpresskraft des Reinigungskörpers an den zu
reinigenden Gegenstand, so dass sich eine verbesserte
Reinigungswirkung insbesondere stärker konkav ge-
krümmter Flächen ergibt. Dadurch ist das Reinigungs-
gerät insbesondere zur Reinigung von Gegenständen im
Sanitärbereich geeignet. Die Kontur des Reinigungskör-
pers ist durch zumindest zwei Linien gebildet, die an zu-
mindest zwei Stellen spitz zusammenlaufen. Dabei ist
der Reinigungskörper in der Draufsicht betrachtet in einer
Ausgestaltung zitronenförmig ausgebildet. Durch die bei-
den Spitzen verbessert sich die Reinigungswirkungswir-
kung in schwer zugänglichen Ecken. Der Tragkörper
weist in dieser Ausgestaltung eine ähnliche Form auf. In

der anderen Ausgestaltung ist der Reinigungskörper
sechseckig ausgebildet. In dieser Ausgestaltung erge-
ben sich ebenfalls zumindest zwei Spitzen die die Rei-
nigung schwer zugänglicher Ecken verbessern und dar-
über hinaus zumindest zwei gerade ausgebildete Kan-
ten, die an gerade verlaufenden Kanten des zu reinigen-
den Gegenstandes angelegt werden können. Erfin-
dungsgemäß ist der Reinigungskörper so ausgebildet,
dass er direkt mit der zu reinigenden Oberfläche in Kon-
takt gebracht werden kann. Beispielweise kann er durch
einen offenporigen Schaumstoff gebildet sein, der eine
hohe Wasseraufnahmekapazität aufweist, so dass der
Reinigungskörper mit Reinigungsflüssigkeit getränkt
werden kann. Die Befestigung des Reinigungskörpers
an dem Tragkörper erfolgt vorzugsweise derart, dass er
zum Wechseln leicht lösbar ist.
[0006] Der Reinigungskörper kann eine Längserstrek-
kung und eine Quererstreckung aufweisen, wobei die
Längserstreckung größer ist als die Quererstreckung.
Bei dieser Ausgestaltung ergibt sich eine Wischrichtung
mit einer breiten Wischfläche und eine weitere Wisch-
richtung bei der schmale Bereiche besonders gut zu-
gänglich sind.
[0007] Der Tragkörper kann mit einem Stiel verbunden
sein. Dabei kann die Verbindung über ein Gelenk erfol-
gen, wodurch sich die Flexibilität erhöht. Durch den Stiel
verbessert sich Ergonomie des Reinigungsgerätes, da
tiefe Flächen ohne Bücken erreichbar sind. Des Weiteren
kann die Reinigungskraft über den Stiel leicht dosiert
werden und das Reinigungsgerät kann gegebenenfalls
mit beiden Händen bedient werden.
[0008] Der Stiel kann eine Länge von 30 bis 140 cm
aufweisen. Dadurch weist das Reinigungsgerät einen
geringen Plattbedarf auf und das Reinigungsgerät ist mit
Unterstützung des Stiels auch zur Reinigung von Flä-
chen einsetzbar, die oberhalb des Bodenniveaus liegen.
[0009] Der Reinigungskörper kann kraft- und/der form-
schlüssig an dem Tragkörper befestigbar sein. Dabei ist
der Reinigungskörper leicht und zerstörungsfrei von dem
Tragkörper lösbar, um beispielsweise für einen anderen
Reinigungszweck einen angepassten Reinigungskörper
an dem Tragkörper befestigen zu können oder den Rei-
nigungskörper durch einen neuen Reinigungskörper zu
ersetzen. In einer Ausgestaltung kann die Befestigung
mittels einer Schwalbenschwanz-Verbindung oder eine
andere Klemmverbindung erfolgen.
[0010] Der Reinigungskörper kann mittels eines Klett-
verschlusses an dem Tragkörper befestigbar sein. Durch
den Klettverschluss ergibt sich ein fester Halt bei gleich-
zeitig leichter Lösbarkeit. Die Befestigung ist besonders
einfach und die Verbindung kann sich während der Rei-
nigung verstärken.
[0011] Die Haken des Klettverschlusses können ma-
terialeinheitlich und einstückig mit dem Tragkörper aus-
gebildet sein. Ein Klettverschluss weist Haken und
Schlaufen auf, wobei zum Befestigen Schlaufen und Ha-
ken in Eingriff gebracht werden und miteinander verha-
ken. Die Schlaufen können durch ein Polyamid-Gewebe
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gebildet sein, welches auf der dem Tragkörper zuge-
wandten Seite des Reinigungskörpers angeordnet ist
Durch die materialeinheitliche Ausführung von Haken
und Tragkörper reduzieren sich die Herstellungsschritte
und die Herstellungskosten des Reinigungsgerätes.
[0012] Der Reinigungskörper kann aus einem
Schaumstoff gebildet sein. Dabei kann der Reinigungs-
körper aus einem Polyurethan- oder einen Zellulose-
schaum gebildet sein, der auch offenporig ausgebildet
sind kann. Schaumstoff, insbesondere ein offenporigen,
ist durch eine hohe Wasseraufnahmekapazität gekenn-
zeichnet. Des Weiteren ist der Schaumstoff je nach Aus-
gestaltung zumindest im nassen Zustand sehr flexibel.
[0013] Der Reinigungskörper kann eine Abrasiv-
schicht aufweisen. Die Abrasivschicht kann durch zer-
kleinerte Polyurethan-Partikel gebildet sein. Durch die
Abraslvschlcht verbessert sich die Reinigungswirkung
gegenüber fest anhaftenden Verschmutzungen, bei-
spielsweise von Seifenrändern in Badewannen. Die Ab-
rasivschicht kann auch aus Fasern bestehen, die mit ei-
nem Klebstoff getränkt sind.
[0014] Der Reinigungskörper kann den Begrenzungs-
rand des Tragkörpers um mindestens 1 cm überragen.
Dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität des Reini-
gungskörpers.
[0015] An dem Tragkörper kann ein Reinigungstuch
befestigbar sein. Durch ein zusätzlich anbringbares Rei-
nigungstuch erhöht sich das Nutzungsspektrum des Rei-
nigungsgerätes. Je nach Ausgestaltung des Reinigungs-
tuches ist das Reinigungsgerät zum Staubwischen oder
zur Zwischendurch-Feuchtreinigung von Böden einsetz-
bar. In der ersten Ausgestaltung können vorzugsweise
trockene Vliesstofftücher aufgespannt werden und in der
zweiten Ausgestaltung können mit einer Reinigungslö-
sung vorbefeuchtete Reinigungstücher aufgespannt
werden.
[0016] Der Reinigungskörper kann eine Erhebung auf-
weisen, die im Wesentlichen kongruent zu einer Ausneh-
mung des Tragkörpers ausgebildet sein kann. Die Erhe-
bung kann dabei gleichzeitig als Handgriff und als Befe-
stigungselement dienen. Dabei können zumindest zwei
einander gegenüber liegende Seiten der Erhebung als
Schwalbenschwanzprofil ausgebildet sein, wobei die Er-
hebung in eine kongruent ausgebildete Vertiefung des
Tagkörpers eingreift.

Kurzbeschreibung der Zeichnung

[0017] Einige Ausführungsbeispiele des erfindungs-
gemäßen Reinigungsgerätes werden nachfolgend an-
hand der Figuren näher erläutert. Diese zeigen, jeweils
schematisch:

Fig. 1 ein Reinigungsgerät mit sechseckigem Reini-
gungskörper,
Fig. 2 ein Reinigungsgerät mit zitronenförmigem
Grundriss;
Fig. 3 ein Reinigungsgerät mit Stiel;

Fig. 4 ein Reinigungsgerät mit befestigtem Reini-
gungstuch;
Fig. 5 ein Reinigungsgerät als Explosionsdarstel-
lung;
Fig. 6 ein Reinigungsgerät mit formschlüssig befe-
stigtem Reinigungskörper;
Fig. 7 ein Reinigungskörper für ein Reinigungsgerät
gemäß Figur 6.

Ausführung der Erfindung

[0018] Figur 1 zeigt ein Reinigungsgerät 1, welches
einen Tragkörper 2 aufweist an dem ein Reinigungskör-
per 3 zerstörungsfrei und leicht lösbar befestigbar ist.
[0019] Der Tragkörper 2 ist aus einem Kunststoff-
Spritzgussteil hergestelft und weist einen umlaufenden
Begrenzungsrand 4 auf. Der Reinigungskörper 3, der
mittels einer Klettverbindung 12 an dem Tragkörper 2
fixiert ist, überragt den Begrenzungsrand 4 des Tragkör-
pers 2 um mindestens 1 cm. Durch die Klettverbindung
12 ist der Reinigungskörper 3 kraft- und formschlüssig
an dem Tragkörper 2 befestigt. Der Reinigungskörper 3
weist eine Längserstreckung 5 und eine Quererstrek-
kung 6 auf, wobei die Längserstreckung 5 größer ist als
die Quererstreckung 6. Des Weiteren ist in dieser Aus-
gestaltung der Reinigungskörper 3 sechseckig ausgebil-
det. Der Tragkörper 2 ist mit einem Stiel 11 verbunden,
der in dieser Ausführung eine Länge von 75 cm aufweist.
Der Stiel 11 ist dabei über ein Kreuzgelenk 19 gelenkig
mit dem Tragkörper 2 verbunden. Der Stiel 11 kann im
Folgenden auch als Schraubverbindung dargestellt sein.
Der Reinigungskörper 3 ist aus einem offenzelligen Po-
lyurethan-Schaumstoff gebildet und weist auf der der zu
reinigenden Fläche zugewandten Seite eine Abrasiv-
schicht 14 auf. Der Reinigungskörper 3 ist so ausgebil-
det, dass er direkt mit dem zu reinigenden Boden in Kon-
takt gebracht werden kann.

Figur 2 zeigt ein Reinigungsgerät 1 gemäß Figur 1,
wobei die Kontur des Reinigungskörpers 3 durch le-
diglich zwei Linien 7, 8 ist, die an zwei Stellen 9, 10
spitz zusammenlaufen. Dadurch weist der Reini-
gungskörper eine zitronenförmlge Grundform auf.

Figur 3 zeigt ein Reinigungsgerät 1 gemäß Figur 1,
wobei der Stiel 11 in dieser Ausführung teleskopier-
bar ist und dabei eine Länge von 30 bis 140 cm wähl-
bar ist.

Figur 4 zeigt ein Reinigungsgerät 1 gemäß Figur 1
an dessen Tragkörper 2 ein Reinigungstuch 15, in
dieser Ausgestaltung aus einem Vliesstoff, befestigt
ist. Zur Befestigung weist der Tragkörper 2 Softclips
18 aus einem elastischen Material auf, durch die das
Reinigungstuch 15 an dem Tragkörper leicht befe-
stigbar und entnehmbar fixiert ist.

Figur 5 zeigt ein Reinigungsgerät 1 gemäß Figur 1
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in der Explosionsdarstellung. Dabei ist gezeigt, dass
die Haken 13 des Klettverschlusses 12 materialein-
heitlich und einstückig mit den Tragkörper 2 ausge-
bildet sind. Die zu dem Klettverschluss 12 gehören-
den Schlaufen 20 sind durch einen Flausch gebildet,
welches aus Velours oder einem Polyamid-Gewebe
besteht. Die Schlaufen 20 sind auf der dem Tragkör-
per 2 zugewandten Seite des Reinigungskörpers 3
befestigt.

Figur 6 zeigt ein Reinigungsgerät 1, welches einen
Tragkörper 2 aufweist an dem ein Reinigungskörper
3 lösbar befestigbar ist. Der Tragkörper 2 ist aus ei-
nem Kunststoff-Spritzgussteil hergestellt und weist
einen umlaufenden Begrenzungsrand 4 auf. Der
Reinigungskörper 3, der mittels einer formschlüssi-
gen Verbindung an dem Tragkörper 2 fixiert ist, über-
ragt den Begrenzungsrand 4 des Tragkörpers 2 um
mindestens 1 cm. Der Reinigungskörper 3 weist eine
Längserstreckung 5 und eine Quererstreckung 6
auf, wobei die Längserstreckung 5 größer ist als die
Quererstreckung 6. Des Weiteren ist in dieser Aus-
gestaltung der Reinigungskörper 3 sechseckig aus-
gebildet. Der Tragkörper 2 ist mit einem Stiel 11 ver-
bunden. Der Reinigungskörper ist aus einem offen-
zelligen Polyurethan-Schaumstoff gebildet und
weist auf der der zu reinigenden Fläche zugewand-
ten Seite eine Abrasivschicht 14 auf. Zur Befestigung
des Reinigungskörpers 3 an dem Tragkörper 2 weist
der Reinigungskörper 3 eine Erhebung 16 auf, die
kongruent zu einer Ausnehmung 17 des Tragkör-
pers 2 ausgebildet ist. Dabei sind die Seitenflächen
der Erhebung und der Ausnehmung schwalben-
schwanzförmig ausgebildet.

Figur 7 zeigt einen Reinigungskörper 3, der zur Be-
festigung in einem Reinigungsgerät 1 gemäß Figur
6 geeignet ist. Der Reinigungskörper 3 weist eine
Erhebung 16, dessen Seitenflächen 20, im Quer-
schnitt betrachtet, schwalbenschwanzförmig ausge-
bildet sind.

Patentansprüche

1. Reinigungsgerät (1), umfassend einen Tragkörper
(2) an dem ein in der Draufsicht sechseckig oder
zitronenförmig ausgebildeter Reinigungskörper (3)
lösbar befestigbar ist, wobei der Tragkörper (2) einen
Begrenzungsrand (4) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Reinigungskörper (3) den Be-
grenzungsrand (4) des Tragkörpers (2) überragt.

2. Reinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Reinigungskörper (3) kraft-
und/der formschlüssig an dem Tragkörper (2) befe-
stigbar ist.

3. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungs-
körper (3) mittels eines Klettverschlusses (12) an
dem Tragkörper (2) befestigbar ist.

4. Reinigungsgerät nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haken (13) des Klettver-
schlusses (12) materialeinheitlich und einstückig mit
den Tragkörper (2) ausgebildet sind.

5. Reinigungsgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reinigungs-
körper (3) eine Erhebung (16) aufweist, die im We-
sentlichen kongruent zu einer Ausnehmung (17) des
Tragkörpers (2) ausgebildet ist.
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